
 

 

Mandanteninformation 
 

der  
 

Anwaltskanzlei Florian H. Kubusch 
Cottenbach 47/49, 95500 Heinersreuth 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.  
 
Als sog. unabhängiges Organ der Rechtspflege (§ 1 Bundesrechtsanwaltsordnung) verfüge 
ich über die gleiche Ausbildung und Qualifikation wie ein Berufsrichter oder Staatsanwalt 
und über den Beruf frei aus.  
 

▪ Nach § 43a BRAO ist der Rechtsanwalt insbesondere zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm in Ausübung seines Berufes 
bekanntgeworden ist. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Rechtsanwalt darf keine 
widerstreitenden Interessen vertreten, also etwa für die Gegenseite zuvor oder 
gleichzeitig nicht tätig sein. 

 
▪ Nach § 49a BRAO ist der Rechtsanwalt verpflichtet, die in dem Beratungshilfegesetz 

vorgesehene Beratungshilfe zu übernehmen. Er kann aber die Beratungshilfe im 
Einzelfall aus wichtigem Grund ablehnen. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, bei 
Einrichtungen der Rechtsanwaltschaft für die Beratung von Rechtsuchenden mit 
geringem Einkommen mitzuwirken. Er kann die Mitwirkung im Einzelfall aus 
wichtigem Grund ablehnen. 

 
▪ § 49 b BRAO regelt die Vergütung des Rechtsanwalts: 

 
(1) Es ist unzulässig, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als 
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vorsieht, soweit dieses nichts anderes bestimmt. Im 
Einzelfall darf der Rechtsanwalt besonderen Umständen in der Person des Auftraggebers, 
insbesondere dessen Bedürftigkeit, Rechnung tragen durch Ermäßigung oder Erlass von 
Gebühren oder Auslagen nach Erledigung des Auftrags. 
 
(2) Vereinbarungen, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe vom Ausgang der Sache oder 
vom Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht wird oder nach denen der 
Rechtsanwalt einen Teil des erstrittenen Betrages als Honorar erhält (Erfolgshonorar), sind 
unzulässig, soweit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nichts anderes bestimmt. 
Vereinbarungen, durch die der Rechtsanwalt sich verpflichtet, Gerichtskosten, 
Verwaltungskosten oder Kosten anderer Beteiligter zu tragen, sind unzulässig. Ein 
Erfolgshonorar im Sinne des Satzes 1 liegt nicht vor, wenn lediglich vereinbart wird, dass sich 
die gesetzlichen Gebühren ohne weitere Bedingungen erhöhen. 



 

 

 
(3) Die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die 
Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu einem Rechtsanwalt oder Dritten 
gleich welcher Art, ist unzulässig. Zulässig ist es jedoch, eine über den Rahmen der Nummer 
3400 der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hinausgehende Tätigkeit eines 
anderen Rechtsanwalts angemessen zu honorieren. Die Honorierung der Leistungen hat der 
Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsrisiko der beteiligten Rechtsanwälte und den 
sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Die Vereinbarung einer solchen Honorierung darf 
nicht zur Voraussetzung einer Mandatserteilung gemacht werden. Mehrere beauftragte 
Rechtsanwälte dürfen einen Auftrag gemeinsam bearbeiten und die Gebühren in einem den 
Leistungen, der Verantwortlichkeit und dem Haftungsrisiko entsprechenden angemessenen 
Verhältnis untereinander teilen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für beim Bundesgerichtshof 
zugelassene Prozessbevollmächtigte. 
 
(4) Die Abtretung von Vergütungsforderungen oder die Übertragung ihrer Einziehung an 
Rechtsanwälte oder rechtsanwaltliche Berufsausübungsgemeinschaften (§ 59a) ist zulässig. 
Im Übrigen sind Abtretung oder Übertragung nur zulässig, wenn eine ausdrückliche, 
schriftliche Einwilligung des Mandanten vorliegt oder die Forderung rechtskräftig festgestellt 
ist. Vor der Einwilligung ist der Mandant über die Informationspflicht des Rechtsanwalts 
gegenüber dem neuen Gläubiger oder Einziehungsermächtigten aufzuklären. Der neue 
Gläubiger oder Einziehungsermächtigte ist in gleicher Weise zur Verschwiegenheit 
verpflichtet wie der beauftragte Rechtsanwalt. 
 
(5) Richten sich die zu erhebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert, hat der 
Rechtsanwalt vor Übernahme des Auftrags hierauf hinzuweisen. 
 

▪ § 50 BRAO regelt das Führen von Handakten: 
 
(1) Der Rechtsanwalt über die Bearbeitung seiner Aufträge Handakten zu führen und die 
Handakten für die Dauer von sechs Jahren aufzubewahren. Die Frist beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet wurde. 
 
(2) Dokumente, die der Rechtsanwalt aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem 
Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, hat der Rechtsanwalt seinem Auftraggeber auf 
Verlangen herauszugeben. Macht der Auftraggeber kein Herausgabeverlangen geltend, hat 
der Rechtsanwalt die Dokumente für die Dauer der Frist nach Absatz 1 Satz 2 und 3 
aufzubewahren. Diese Aufbewahrungspflicht gilt nicht, wenn der Rechtsanwalt den 
Auftraggeber aufgefordert hat, die Dokumente in Empfang zu nehmen, und der 
Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten nach Zugang nicht 
nachgekommen ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Korrespondenz zwischen dem 
Rechtsanwalt und seinem Auftraggeber sowie für die Dokumente, die der Auftraggeber 
bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. 
 
(3) Der Rechtsanwalt kann seinem Auftraggeber die Herausgabe der Dokumente nach Absatz 
2 Satz 1 so lange verweigern, bis er wegen der ihm vom Auftraggeber geschuldeten 
Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit das Vorenthalten nach den 
Umständen unangemessen wäre. 



 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, sofern sich der Rechtsanwalt zum Führen von 
Handakten oder zur Verwahrung von Dokumenten der elektronischen Datenverarbeitung 
bedient. 
 
(5) In anderen Vorschriften getroffene Regelungen zu Aufbewahrungs- und 
Herausgabepflichten bleiben unberührt. 
 

▪ § 51 BRAO regelt die Berufshaftpflichtversicherung: 
 
(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich 
aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden 
abzuschließen und die Versicherung während der Dauer seiner Zulassung 
aufrechtzuerhalten. Die Versicherung muss bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb 
befugten Versicherungsunternehmen zu den nach Maßgabe des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes eingereichten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
genommen werden und sich auch auf solche Vermögensschäden erstrecken, für die der 
Rechtsanwalt nach § 278 oder § 831 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einzustehen hat. 
 
Es besteht eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer maximalen Deckungssumme von 
250.000,00 EUR. 
 

 
Ihre Daten werden zur Mandatsbearbeitung bei mir elektronisch gespeichert. Auf das 
Informationsschreiben zur DSGVO, das ich Ihnen überreicht habe, nehme ich Bezug. 
 

 
Wenn Sie möchten, dass ich eine Deckungsschutzanfrage bei Ihrem Versicherer tätige, bin 
ich nach der Rechtsprechung grundsätzlich berechtigt, gesetzliche Gebühren hierfür zu 
berechnen.  Die Höhe der Gebühren würde sich an der Summe der vom Versicherer zu 
übernehmenden Gebühren/Kosten/Auslagen als Gegenstandswert richten.  Im Einzelfall 
kann hierauf verzichtet werden. 
 

 
 
 
Stand: 14.04.2021 
 

 


